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Gegenstand: Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dipl.VNoJosseck und Genossen (FP3)~ 
Nr~ 1004/J, vom 240 Feber 1977, be
treffend Wildbach- und Lawinenverbauung 
~ Gebietsbauleitung Steyr 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der. 
Abgeordneten zum Nationalrat DiploVWoJosseck und Genossen 
(FPÖ)~. Nro 1004/J') betreffend Wildbachverbauung - Gebiets
bauleitung Steyr, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

§ 102 Abso7 des Forstgesetzes 1975, BGBlo Nre 440, 
verpflichtet den Bundesminister für Land~ und Forstwi=tschaft 
zur Erlassungeiner Verordnung 9 in der Sitz, Zuständigkeits
und Aufgabenbereich der Dienststellen der Wildbach- und 
Lawinenverbauung zu bezeichnen sindo Um dieser gesetzlichen 
Verpflichtung nachzukommen'1 wurde bereits ein diesbezüglicher 
Verordnungs entwurf ausgearbeitet und den interessierten 
Stellen zur Äußerung zugeleiteto Dieser Verordnungs entwurf 
sieht eine Gebietsbauleitung "Ennsgebiet und Mühlviertel" 
mit Sitz in Steyr voro Daraus ist zu ersehen~ daß eine Auf
lösung der Gebietsbauleitung in Steyr derzeit nicht beab
sichtigt isto 
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